
Westenberg Engineering
Ingenieurbüro für Strömungstechnik - Köln

Allgemeine Geschäftsbedingungen

1.   Allgemeines
1.1 Unsere Angebote sind freibleibend und
unverbindlich. Bestellungen bedürfen
unserer schriftlichen Auftragsbestätigung.
Diese ist für den Umfang der Lieferung
maßgebend.
Bestellungen gelten auch dann als
angenommen, wenn wir die Bestellungen
ausführen. Der Umfang der Lieferung
richtet sich in diesem Falle nach unserem
Angebot. Alle Vereinbarungen unter
Einschluß von Nebenabreden bedürfen zu
ihrer Rechtswirksamkeit unserer schriftli-
cher Bestätigung.

1.2 Alle Angaben über unsere Wa-
ren in Angeboten, Katalogen, Pros-
pekten, Werbeschriften, Abbildun-
gen, Zeichnungen usw. sind nur an-
nähernd maßgebend, soweit sie
nicht ausdrücklich als verbindlich
bestätigt werden. Konstruktionsän-
derung, sowie Änderungen der
Form und Ausführung behalten wir
uns vor.

1.3 Wir liefern ausschließlich nach unseren
Geschäftsbedingungen. Diese Bedingungen
gelten auch für alle künftigen - ohne daß es
besondere Erwähnung bedarf - Abschlüsse,
Vereinbarungen, Lieferungen und Leistun-
gen. Den Geschäftsbedingungen des
Bestellers wird hiermit widersprochen. Sie
werden auch dann nicht Vertragsbestand-
teil, wenn wir ihnen nicht nocheinmal, nach
Eingang bei uns, ausdrücklich widerspre-
chen. Spätestens mit Entgegennahme
unserer Leistung gelten unsere Verkaufs-
und Lieferungsbedingungen als angenom-
men.

2.  Preise
2.1 Die Preise werden in DM oder Euro
angegeben. Hinzu kommt die Mehr-
wertsteuer in der jeweiligen gesetzlichen
Höhe.

2.2 Für die Preisgestaltung ist entweder das
Angebot oder die jeweils zum Zeitpunkt des
Vertragsabschlusses gültige Preisliste
maßgebend. Liegt zwischen Vertrag-
sabschluß und Lieferung ein längerer
Zeitraum als 4 Monate, sind wir bei Ände-
rungen der auftrags bezogenen Kosten
berechtigt, den Preis in dem selben pro-
zentualen Verhältnis zu ändern, das sich aus
einem Vergleich des Preisindexes des
Einzelhandels zum Zeitpunkt des Vertrags-
abschlusses und demjenigen der Lieferung
ergibt.

2.3 Die Preise gelten ab Werk, ausschließ-
lich Verpackung. Die Verpackung wird
zum Selbstkostenpreis berechnet und nicht
zurückgenommen. 

3. Zahlungsbedingungen
3.1 Die Zahlungen sind innerhalb von
10 Tagen nach Rechnungsstellung frei
Zahlstelle zu leisten. Bei Geschäften mit
einer Lieferfrist von mehr als 3 Monaten
und einem Auftragswert über DM 10.000.- ,
sowie bei Lieferungen von auftragsbe-
zogenen gefertigten Geräten und Spezialan-
fertigungen, sind Zahlungen, sofern keine
anderen Zahlungsbedingungen vereinbart
wurden, die folgt zu leisten:
- 1/3 als Anzahlung nach Eingang der
Auftragsbestätigung,
- 1/3 nach Ablauf der Hälfte der vor-
gesehenen Lieferfrist,
- 1/3 am Tage der Lieferung

3.2 Sofern ein Rechnungsausgleich mit
Skonto vereinbart ist, setzt die Skontoge-
währung den vollen Ausgleich aller älteren,
fälligen Rechnungen voraus.

3.3 Schecks werden nur zahlungshalber
angenommen.

3.4 Kommt der Besteller in Zahlungsver-
zug, sind wir berechtigt, entweder den uns
dadurch tatsächlich entstandenen Schaden
geltend zu machen oder aber Zinsen in
Höhe von 3% über dem jeweiligen Discont-
satz der Deutschen Bundesbank zu berech-
nen.

3.5 Der Besteller kann nur mit solchen
Forderungen aufrechnen, oder daran ein

Zurückbehaltungsrecht geltend machen, die
unbestritten oder rechtskräftig festgestellt
sind.

3.6 Wenn der Besteller seinen Zahlungs-
verpflichtungen nicht nachkommt, insbeso-
dere ein Scheck nicht eingelöst wird oder
seine Zahlung einstellt oder eine wesentli-
che Verschlechterung seiner Vermögens-
verhältnisse eintritt, werden alle unsere
Forderungen zahlungsfällig. Wir sind
außerdem berechtigt, Vorauszahlungen oder
Sicherheitsleistungen zu fordern und soweit
Zahlung oder Sicherheitsleistungen nicht
erfolgt, von allen laufenden Verträgen
zurückzutreten oder Schadensersatz wegen
Nichterfüllung zu verlangen. Schadener-
satzansprüche des Bestellers, auch für
Folgeschäden, sind ausgeschlossen.

4. Lieferfristen
4.1 Die von uns in Auftrags-
bestätigungen oder sonstigen Geschäftspa-
pieren genannten Liefertermine gelten nur
annähernd und können somit überschritten
werden. Die Einhaltung der Liefertermine
setzt den rechtzeitigen Eingang sämtlicher
vom Besteller zu liefernder Unterlagen.
Genehmigungen, Freigabe und die Einhal-
tung der vereinbarten Zahlungsbedingungen
und der sonstigen Verpflichtungen voraus.
Sofern diese Voraussetzungen nicht recht-
zeitig erfüllt sind, wird die Frist angemes-
sen verlängert. Bei Änderung oder Ergän-
zung einer Bestellung beginnt die in der
ursprünglichen Auftragsbestätigung ge-
nannte Lieferzeit von neuem.

4.2 Alle unserseits genannten Lieferfristen
beziehen sich auf den Zeitpunkt der Auslie-
ferung ab Werk oder Lager; sie gelten auch
mit Meldung oder Versandbereitschaft als
eingehalten, wenn die Ware ohne unser
Verschulden nicht rechtzeitig versandt
werden konnte.

4.3 Beruht die Nichteinhaltung der Liefer-
frist auf höherer Gewalt, Streik, Aussper-
rung, Mobilmachung, kriegerischer oder
kriegsähnlichen Ereignissen oder auf dem
Eintritt sonstiger vergleichbarer unvorher-
sehbarer, von uns nicht zu vertredender
Hindernisse so wird die Frist angemessen
verlängert.

4.4 Bei durch uns verschuldetem Lieferver-
zug ist der Besteller berechtigt, uns eine
angemessene Nachfrist zu setzen, die zu
ihrer Wirksamkeit der Schriftform bedarf.
Nach erfolglosem Ablauf dieser Nachfrist
kann der Besteller entweder den Rücktritt,
der zu seiner Wirksamkeit ebenfalls der
Schriftform bedarf, erklären oder aber
Schadensersatzansprüche wegen Verzug
und/oder Nichterfüllung verlangen. Die
Höhe des Schadenersatzes ist auf 0,5 % für
jede volle Woche der Verspätung, höchs-
tens jedoch auf 5% vom Wert desjenigen
Teils der Gesamtleistung beschränkt, der
wegen Ablauf der Nachfrist nicht rechtzei-
tig oder nicht vertragsgemäß in Benutzung
genommen werden konnte. Diese Schaden-
pauschalierung gilt nur in Fällen nicht
vorsätzlichen und nicht grob fahrlässigen
Verschuldens.

4.5 Teillieferung sind zulässig.

4.6 Vom Besteller auf Abruf erteilte
Aufträge müssen, sofern keine gegentei-
lige Vereinbahrung getroffen wurde,
spätestens 12 Monate nach der 1. Teillie-
ferung abgerufen werden. Nach Ablauf
dieses Zeitraumes haben wir das Recht,
die restliche Ware zu liefern.

6. Versand und Gefahrübergang
6.1 Sofern über die Versandart keine
Vereinbarungen getroffen wurden, tref-
fen wir die Wahl nach bestem Wissen,
jedoch unter Ausschluß einer Haftung.

6.2 Auf Wunsch werden Stück-
gutsendungen auf Kosten des Bestellers
gegen sicherbare Risiken
versichert.

6.3 Die Gefahr geht spätestens mit Ab-
sendung der Lieferung auf den Besteller
über. Dies gilt auch dann, wenn Teilliefe-
rungen erfolgen oder wenn sonstige
Leistungen erbracht werden, so z. B. die
Anlieferung und Aufstellung durch uns.

Auch im Falle der Rückgabe der Ware
trägt der Besteller die Gefahr.

6.4 Verzögert sich die Versendung oder
Übernahme der Ware aus Gründen, die
wir nicht zu vertreten haben, so geht die
Gefahr vom Tage der Vesandbereitschaft
auf den Besteller über.

6.5 Die Versandkosten gehen zu Lasten
des Bestellers.

7. Entgegennahme und Erfüllung
7.1 Angelieferte Gegenstände sind, auch
wenn sie kleine Mängel aufweisen, vom
Besteller unbeschadet seiner ihm gemäß
Ziffer 8 zustehenden Rechte entgegenzu-
nehmen. Dies gilt auch für Teillieferun-
gen.

7.2 Alle Waren sind vom Besteller un-
verzüglich nach Empfang vor Weiterlei-
tung, Weiterverarbeitung oder Einbau in
andere Geräte auf Vollständigkeit, Rich-
tigkeit, Mängel, technische Funktion und
auf eventuelle Transportschäden zu ü-
berprüfen.
Ergeben sich hierbei Beanstandungen, so
sind diese zu Vermeidung eines An-
spruchsverlustes unverzüglich, spätestens
jedoch innerhalb einer Frist von 2 Wo-
chen nach Empfang der Sendung zu rü-
gen.

7.3 Wird die Ware an einen Dritten, oder
in das Ausland versandt, so können wir
verlangen, daß die Abnahme in unserem
Werk innerhalb einer Frist von einer
Woche erfolgt. Macht der Besteller von
dieser Möglichkeit keinen Gebrauch,
versenden wir die Ware. Sie gilt in die-
sem Falle als Vertragsgerecht und frei
von offensichtlichen Mängeln geliefert.

7.4 Verweigert der Besteller die Entge-
gennahme der Ware, sind wir entweder
berechtigt, nach ergebnislosem Ablauf
einer angemessenen Nachfrist über die
Ware anderweitig zu verfügen oder aber
diese dem Besteller sofort in Rechnung
zu stellen und die Ware auf Kosten und
auf Risiko des Bestellers einzulagern.
Wir behalten uns jedoch vor, anstelle
dieser Rechte nach § 326 BGB (Nach-
fristsetzung mit Ablehnungsandrohung)
vom Vertrag zurückzutreten oder aber
Schadenersatz wegen Nichterfüllung zu
verlangen. Diese Bestimmungen gelten
auch dann, wenn der Besteller bei einem
Abrufauftrag Teillieferungen nicht inner-
halb der maßgebenden Fristen abnimmt.

8. Haftung für Mängel der
Lieferung
Für Mängel der Lieferung haften wir wie
folgt:
8.1 Offensichtliche Mängel sowie Min-
der – bzw. Falschlieferungen müssen
vom Besteller innerhalb einer Frist von 2
Wochen nach Empfang der Sendung
schriftlich geltend gemacht werden.
Nicht frist- und formgerechte Anzeigen
bei Minder- bzw. Falschlieferungen und
bei Vorliegen von Mängeln haben den
Verlust der sich daraus ergebenden An-
sprüche zur Vermeidung zur Folge. Nicht
offensichtliche Lieferabweichungen oder
Mängel sind zur Vermeidung des An-
spruchsverlustes ebenfalls innerhalb
einer Frist von 2 Wochen nach Kenntnis-
erlangung schriftlich zu rügen. Erfolgt
eine Abnahme der Ware in unserem
Werk, müssen offensichtliche Minder-
bzw. Falschlieferungen und offensichtli-
che Mängel gerügt und in ein gemeinsa-
mes Protokoll aufgenommen werden.
Andernfalls tritt hinsichtlich solcher
Fehler ebenfalls der eingangs dieser Be-
stimmungen erwähnter Anspruchsverlust
ein.

8.2 Die Gewährleistungsfrist beträgt 12
Monate ab Lieferung im Sinne des § 6.
Treten innerhalb dieser Frist Mängel auf,
so verjährt das Recht des Bestellers,
hieraus Ansprüche geltend  zu machen,
in allen Fällen vom Zeitpunkt der recht-
zeitigen Rüge an innerhalb einer Frist
von 6 Monaten. Für Nachbesserungen,
Ersatzleistungen Ersatzlieferungen, be-
trägt die Gewährleistungsfrist 6 Monate.

8.3 Fehlerhafte Liefergegenstände wer-
den nach unserer Wahl nachgebessert,
neu geliefert oder zum Fakturawert zu-
rückgenommen, Voraussetzung ist, daß
die Fehler auf uns zurechenbaren, bereits
vor oder bei Gefahrübergang vorliegen-
den Umständen beruhen. Schlägt die
Nachbesserung endgültig fehl oder ist
Ersatz nicht möglich oder verzögert sich
unsere Garantieleistung unter Berück-
sichtigung unserer Lieferungsmöglich-
keiten unzumutbar, so ist der Besteller
berechtigt, nach seiner Wahl Wandlung
oder Minderung zu verlangen. Bei Nach-
besserung oder Ersatzleistung trägt der
Besteller die Versandkosten und etwaige
Ein- und Ausbaukosten, während die
sonstigen Kosten zu unseren Lasten ge-
hen.

8.4 Unsere Haftung ist ausgeschlossen,
soweit die Mängel auf unsachgemäßen
Transport oder Lagerung, auf natürlicher
Abnutzung oder normalen Verschleiß,
auf Verschleiß, der eine Folge von vorher
nicht bekannten Betriebsumständen,
außergewöhnlichen Belastungen oder
sonstigen, vorher nicht  vorhersehbaren
Einwirkungen sein kann, auf ungeeigne-
ter oder unsachgemäßer Montage oder
Verwendung, auf Nichtbeachtung techni-
scher Einbau- und Montageanleitungen,
auf eine unzureichenden, dem Stand der
Technik nicht entsprechenden Absiche-
rung, auf chemischen, elektrochemi-
schen, klimatischen mechanischen Ein-
flüssen beruhen sofern sie nicht auf unser
Verschulden zurückzuführen sind.

8.5 Unsere Gewährleistung bezieht sich
nicht auf Mängel, die darauf beruhen,
daß die von uns gelieferte Ware durch
den Besteller oder durch Dritte unsach-
gemäß oder ungeeignet verändert oder
instandgesetzt wurde. Der Gewähr-
leistungsausschluß bezieht sich auch auf
Schäden, die durch die Verwendung von
betriebsfremden Teilen verursacht wor-
den sind.

8.6 Über die vorherstehenden Bestim-
mungen hinaus haften wir für Schadener-
satz wegen Nichterfüllung, wenn eine
ausdrücklich zugesicherte Eigenschaft
unserer Lieferung oder Leistung fehlt.
Unsere Haftung bezieht sich jedoch
nur auf den nach dem gewöhnlichen Lauf
der Dinge zu erwartenden Schaden.

8.7 Weitergehende Ansprüche aller Art
des Besteller, insbesondere ein Anspruch
auf Ersatz von Schäden, die nicht am
Liefergegenstand aufgetreten sind, sind
ausgeschlossen. Unberührt bleiben Scha-
denersatzansprüche wegen vorsätzlicher
oder grob fahrlässiger Verletzung unserer
Verpflichtung.
Diese Ansprüche verjähren in 6 Monaten
vom Zeitpunkt der Lieferung gemäß § 6
an. Die Haftung ist auch bei solchen
Ansprüchen auf den nach dem gewöhnli-
chen Lauf der Dinge voraussehbaren
Schaden begrenzt.

8.8 Erweist sich eine Beanstandung des
Bestellers als unberechtigt, so trägt dieser
die uns hierdurch entstandenen Kosten.

9. Eigentumsvorbehalt
9.1 Bis zur vollständigen Bezahlung
unserer Forderungen, einschließlich Ne-
benforderungen aus wiederholter oder
laufender Geschäftsverbindungen, bleibt
die Ware unser Eigentum (Vorbe-
haltsware).

9.2 Be- und Verarbeitung der Vorbe-
haltsware  erfolgen für uns als Hersteller
im Sinne von § 950 BGB, ohne uns zu
verpflichten. Die verarbeitete Ware gilt
als Vorbehaltsware im Sinne von Ziff. 1.
Bei Verarbeitung, Verbindung und Ver-
mischung der Vorbehaltsware mit ande-
ren Waren durch den Besteller steht uns
das Miteigentum an dem neuen Gegens-
tand zu im Verhältnis des Rechnungs-
wertes der Vorbehaltsware zum Rech-
nungswert der anderen verwendeten
Waren. Erlischt unser Eigentum durch
Verbindung oder Vermischung, so über-
trägt der Besteller uns bereits jetzt die
ihm zustehenden Eigentumsrechte an
dem neuen Bestand oder die Sache im
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Umfang des Rechnungswertes der Vor-
behaltsware und verwahrt sie unentgelt-
lich für uns. Die hiernach entstehenden
Miteigentumsrechte gelten als Vorbe-
haltsware im Sinne von Ziff. 1

9.3 Der Besteller darf die Vor-
behaltsware  im gewöhnlichen Ge-
schäftsverkehr zu seinen normalen Ge-
schäftsverbindungen und solange er nicht
im Verzug ist, veräußern, vorausgesetzt,
daß die Forderungen aus der Weiterver-
äußerung gemäß den vorstehenden Be-
stimmungen auf uns übergehen. Zu ande-
ren Verfügungen (z.B. Sicherungsüber-
eignung, Verpfändung) über die Vorbe-
haltsware ist der Besteller nicht berech-
tigt.

9.4 Die Forderung des Bestellers aus der
Weiterveräußerung der Vorbehaltsware
werden bereits an uns abgetreten. Sie
dienen in demselben Umfang zur Siche-
rung wie die Vorbehaltsware.

9.5 Wird die Vorbehaltsware vom Be-
steller zusammen mit anderen, nicht von
uns gelieferten Waren veräußert, so gilt
die Abtretung der Forderung aus der
Weiterveräußerung nur in Höhe unseres
Rechnungswertes der jeweils veräußerten
Vorbehaltsware. Bei der Veräußerung
der Waren, an denen wir Miteigentums-
anteile gem. Ziff. 2 haben, gilt die Ab-
tretung der Forderung in Höhe dieser
Miteigentumsanteile.
9.6 Der Besteller ist berechtigt, Forde-
rungen aus der Veräußerung gem. den
Ziff. 3 und 4 bis zu unserem Widerruf
einzuziehen. Das Recht zum Widerruf
haben wir in den Ziff. 8 erwähnten Fäl-
len. Zur Abtretung der Forderungen ist
der Besteller in keinem Fall befugt. Auf
unser Verlangen ist er verpflichtet, sofort
seine Kunden von der Abtretung an uns
zu unterrichten und uns die zur Einzie-
hung erforderlichen Auskünfte und Un-
terlagen zu geben.

9.7 Übersteigt der Wert der bestehenden
Sicherheiten die gesicherten Forderungen
insgesamt um mehr als 10 %, sind wir
soweit zur Freigabe von Sicherheiten
nach unserer Wahl verpflichtet. Von
einer Pfändung oder anderen Beeinträch-
tigungen durch Dritte muß uns der Be-
steller unverzüglich benachrichigen

9.8 Wir sind bei Zahlungsverzug, dro-
hender Zahlungseinstellung, bei Wech-
sel- und Scheckprotesten, bei Zwangs-
vollstreckungsmaßnahmen, bei unbefrie-
digten Auskünften über die Zahlungsfä-
higkeit und/oder Vermögenslage des
Bestellers berechtigt die Vorbehaltsware
zurückzunehmen. Zur Zurückhaltung ist
der Besteller nur berechtigt, wenn dieses
Recht von uns anerkannt oder rechts-
kräftig festgestellt ist. Die Zurücknahme
oder Pfändung der Vorbehaltsware gilt
nicht als Rücktritt vom Vertrag, es sei
denn, daß das Abzahlungsgesetz Anwen-
dung findet. Die zurückgenommene Wa-
re wird duch freihändigen Verkauf
bestmöglichst verwertet und nach Abzug
der Kosten dem Besteller auf seine Ver-
bindlichkeiten gutgeschrieben.

10. Urheberschutz
10.1 Die Gestaltung unserer Produkte ist
teilweise musterrechtlich geschützt, die
Darstellung der Geräte in Katalogen und
Prospekten, übersandten Abbildungen,
Zeichnungen, Skizzen und sonstige Un-
terlagen sind unser geistiges Eigentum.
Alle vorgenannten und sonstige im Ge-
schäftsverkehr zugänglich gemachten
Unterlagen dürfen nicht anderweitig
verwendet werden oder ohne unsere
Zustimmung vervielfältigt und Dritten
zugänglich gemacht werden. Sie sind auf
Verlangen unverzüglich herauszugeben.

11. Rücktritt vom Vertrag und Wa-
renrückgabe
11.1 Sofern der Besteller nicht aufgrund
unserer Geschäftsbedingungen oder ge-
setzlicher Vorschriften zum Vertrags-
rücktritt berechtigt sein sollte, bedarf ein
vom Besteller aus anderen Gründen er-
klärter Rücktritt oder Teilrücktritt vom
Vertrag zu seiner Wirksamkeit unserer

ausdrücklichen schriftlichen Zustim-
mung.

11.2 Sofern wir dem Rück- oder Teil-
rücktritt zustimmen, wird – vorbehaltlich
einer anderen Vereinbahrung –
Ware, deren Lieferung nicht länger als 3
Monate zurückliegt und die sich noch in
eienem einwandfreien neuwertigen Zu-
stand befinden muß, zurückgenommen.
Dem Besteller wird eine Gutschrift in
Höhe des Fakturawertes abzüglich einer
Pauschale von 30%, mindestens jedoch
DM 50,- für Bearbeitungskosten erteilt.
Außerdem werden evtl. anfallende Kos-
ten für Fracht, technische Überprüfung
und Neuverpackung in Abzug gebracht.
Für Ware, die auftragsbezogen gefertigt
wurde, wird nur der Wert der wiederver-
wendbaren Komponenten zum Geste-
hungspreis gutgeschrieben. Die Gut-
schrift kann nur mit Neubestellungen
verrechnet werden.
12. Gerichtsstand, Erfüllungsort
12.1 Alleiniger Gerichtsstand und Erfül-
lungsort ist, wenn der Besteller Voll-
kaufmann ist, bei allen aus dem Ver-
tragsverhältnis unmittelbar sich ergeben-
den Streitigkeiten Köln.

13. Anwendbares Recht
Für alle Rechtsbeziehungen zwischen
den Besteller und uns gilt ausschließlich
das Recht der Bundesrepublik Deutsch-
land unter Ausschluß des Haager Kauf-
rechtabkommen.

14. Teilnichtigkeit
Sollten einzelne Bestimmungen dieser
Lieferungs- und Zahlungsbedingungen
unwirksam sein oder werden, so wird die
Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen
hiervon nicht berührt.


